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Die frisch eingep�ügte Verlegtrasse

Nur ein Kabelschaden, aber …

Die mit der Kabelverlegung beauftragte 

Firma hatte aufgrund der örtlichen Situation 

(sichtbare Gasregelanlage in der Nähe der 

geplanten Trasse) lediglich eine Planaus-

kunft bei dem Versorgungsunternehmen 

eingeholt, welches diese Station betreibt.

Weitere Genehmigungen oder Informa-

tionen lagen dem Tiefbauunternehmer 

während der Durchführung der geplanten 

Arbeiten nicht vor!

Durch eigenständige Bewertung der Lage 

der bekannten Versorgungsleitung wur-

de der P�ug auf eine Tiefe von 1,20 m 

eingerichtet und mit dem Einp�ügen der 

Elektrokabel entsprechend der Beauftra-

gung und den vorliegenden Planunterlagen 

des Auftraggebers begonnen. 

Plötzlich kam es bei einem überregi-

onalen Gasversorgungsunternehmen zum 

Total-ausfall aller Informationsverbindun-

gen im nachgeschalteten Kabelnetz.

Dieses Unternehmen betreibt in dem 

Arbeitsbereich der geplanten Kabeltrasse 

eine Hochdruckgasleitung (Durchmesser 

600 mm) mit einem Betriebsdruck von 

55 bar, hätte demnach in jedem Fall in 

das Verfahren zur Fremdplanungsanfrage 

integriert werden müssen. Im Zuge der 

Planungsleistungen und Durchführung 

der Arbeiten hätte das Bedienpersonal 

des Kabelp�uges aber auch Hinweise auf 

das Vorhandensein weiterer Versorgungs-

anlagen – eine Armaturengruppe auf der 

anderen Straßenseite und zugehörige 

Hinweissäulen – erkennen müssen. 

War es „Bruder Leichtsinn“ oder das  

Dauerargument „Zeitdruck“?

Die sofortig eingeleitete Störungserkundung 

durch Fehlermessung vor Ort durch den 

Dienstleister des Kabelbetreibers, der Fa. 

GDMcom mbH aus Leipzig, ergab einen 

Kabelabriss, der in der durch den P�ug 

befahrenen Trasse lag. Die Freilegung 

der Schadensstelle an dem betreffenden 

Kreuzungspunkt offenbarte, dass die LWL-

Kabel (34 bis 144 Fasern) inklusive der 

Schutzrohre komplett durchtrennt waren.

Unmittelbar nach der Schadenserken-

nung wurde der betroffene Gasversorger 

über den Schaden informiert. Um bewerten 

zu können, ob auch die Hochdruckleitung 

beschädigt wurde, musste diese sofort 

freigelegt werden. Im Normalfall werden 

Gasleitungen mit einer Mindestdeckung 

von 0,80 m Tiefe verlegt. Glücklicherwei-

se lag die betroffene Ferngasleitung an 

dieser Kreuzungsstelle mit einer Deckung 

von 1,60 m. Diese Verlegetiefe ist vermut-

lich auf das Kreuzungsbauwerk mit der 

vorhandenen Straße zurückzuführen. Nur 

durch diesen glücklichen Umstand kam 

es zu keinem weiteren Unfallereignis mit 

zusätzlichen erheblichen Sach- oder gar 

Personenschäden.

Durch die Zerstörung der LWL-Kabel 

�elen mehrere fernüberwachte Stationen 

aus, die der Unterstützung des internen 

Gasmanagementsystems dienen. Damit 

war die Überwachung für mehrere Über-

gabestationen und die Fernbedienung/

Steuerung von etlichen Stationen im nach-

geschalteten Versorgungsnetz nicht mehr 

möglich. Im Fall einer Störung hätten die 

erforderlichen Anfahrzeiten sowie Verzö-

gerungen in der Bedienung der Anlagen 

durch „Handbetrieb vor Ort“ erheblich 

längere Abschaltzeiten und zusätzliche 

enorme Gasverluste inklusive der daraus 

In der letzten Woche des Monats Januar 
wurde bei Arbeiten des Einp�ügens von 
Elektrokabeln zur weiteren Erschließung 
eines Windparks eine LWL-Telekommuni-
kationsanlage beschädigt. Die Kabelanlage 
bestehend aus zwei Kabelschutzrohren mit 
vier LWL-Kabeln wurde komplett durch-
trennt. Wie war das möglich?

resultierenden Gefahrensituationen erge-

ben können. Gleichzeitig waren für viele 

Stunden interne Kommunikationswege des 

Versorgungsunternehmens unterbrochen. 

Der Schadensumfang für die Repara-

tur der Kabelanlage mit den erforderlichen 

Tiefbauarbeiten zur Überprüfung der Fern-

rohrleitung wird derzeit mit ca. 27.000 € 

beziffert. In dieser Summe noch nicht 

enthalten sind möglicherweise noch nicht 

bekannte Kosten der Netznutzer für den 

Ausfall der Kabeltrasse.

Armaturenstation der kreuzenden Hochdruckleitung 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite

Durchtrennte LWL-Trasse mit dem neu verlegten 
Hochspannungskabel


